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Was ist  
Datenschutz? 
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Das Grundrecht gewährleistet 
die Befugnis des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu 
bestimmen.  

Der Mensch darf nicht zum Objekt werden 

Volkszählungsurteil vom 15.12.1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83; NJW 1984,419)  
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BDSG: § 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 
(1)  Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit 

seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

Persönlich-
keitsrecht 

Daten-
schutz 

Ehren-
schutz 

?? 

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten … durch …, 
es sei denn, die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung der Daten 
erfolgt aus-schließlich für persönliche 
oder familiäre Tätigkeiten. 

Praxisfälle: 
 
• Kamera-Attrappe 
• Wildkamera, (Ski-oder 

Radlhelm-)Kamera, Dash-
Board-Kamera, Google-
Glas-Brille  
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Die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten 
(Datenumgang) ist zunächst einmal 

verboten. 
 

Zulässig sind diese Vorgänge nur, 
wenn eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder anordnet oder der 

Betroffene eingewilligt hat. 

Hat Betroffener 
Datenumgang 

erlaubt?  
Gibt es ein Gesetz 

dafür? 

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
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Bundesdatenschutzgesetz 
 

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen 
 

(1) Personenbezogene Daten sind 
Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person (Betroffener). 

Was sind personenbezogene Daten? 
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Panorama-
ansicht  

Cookies  

Fahrzeugdaten 
z.B. Kennzeichen, 

Fahrgestellnummer, 
Fahrzeugbriefnummer 

Geodaten 

IP-Adresse  

personen-
bezogene 
Daten ?? 

IMEI-Nummer 
(des Smartphones)  

E-Mail-
Adresse  

Anwendbarkeit des BDSG setzt 
personenbezogene Daten voraus.  

Was sind personenbezogene Daten ?? 

… und was nicht ?? 

Bild mit Balken 

Steuer-
nummer  

Matrikel-
nummer 
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https://www.lda.bayern.de/de/
infoblaetter.html 
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Was ist  
Urheberrecht? 
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Urheberrecht 
(regelt, egal was drauf ist, ob man das Bild nutzen darf) 

Wer Bildmaterial nutzen möchte,  
muss über die notwendigen Rechte verfügen. 

 
• Jedes Foto ist mit der Entstehung für den Urheber geschützt, ohne dass er 

dieses Recht irgendwo anmelden müsste.  
• Fotografen oder Bildagenturen gewähren für die Verwendung eines Bildes 

Lizenzen (zeitlich, örtlich, zweckorientiert [Zeitung, Internet o.ä.]) 
• Grundsätzlich besteht Pflicht zur Nennung des Urhebers bzw. Fotografen 
• Bilder im Internet (Bildersuche bei Google) sind nicht frei verfügbar 
• Bei Verstoß gegen Urheberrecht droht Abmahnung und/oder auch 

Schadenersatz  
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Grundsatz:  
 

Erforderlich ist die Erlaubnis des 
Fotografen bzw. Urhebers, sein Bild 
verwenden und veröffentlichen zu 

dürfen. 
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Was ist  
Pressefreiheit? 
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 

Art 5  
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine 
Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in 
dem Recht der persönlichen Ehre. 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der 
Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 
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Medien 

Rundfunk 

Fernsehen Hörfunk „Blogger“ 

Presse 

Zeitung 
Zeitschrift 

Medien- wer oder was ist das?  
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Rundfunk 

Fernsehen Hörfunk 

Rundfunk - wer oder was ist das?  
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http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/ 

… und wenn die Presse oder das 
Fernsehen Bilder oder Videos 
veröffentlichen? 
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Was ist  
Recht am eigenen Bild? 
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Grundsatz:  
 

Erforderlich ist die Erlaubnis des Fotografen bzw. 
Urhebers, sein Bild verwenden und veröffentlichen 

zu dürfen  
und  

bei Fotos oder Filmen von Personen die 
grundsätzlich Erlaubnis der abgebildeten Person. 
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Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste  
und der Photographie 

KunstUrhG – KUG vom 9. Januar 1907 (kein Schreibfehler !!) 

§ 22 KUG 
 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich 
zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der 
Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem 
Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung 
der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der 
überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, 
wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die 
Eltern des Abgebildeten. 
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Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste  
und der Photographie 

KunstUrhG – KUG vom 9. Januar 1907 (kein Schreibfehler !!) 

• Einwilligung: konkludente Einwilligung reicht   
 

• verbreitet oder öffentlich zur Schau stellen = Weitergabe des Originals oder von 
Kopien, die das Risiko einer nicht mehr zu kontrollierenden Kenntnisnahme in 
sich birgt, egal, ob in Zeitschrift, Buch, Postkarte, Foto oder Film; Möglichkeit der 
Kenntnisnahme reicht; Aushang im Schaukasten oder Museum reicht;  
 

• Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er 
sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt.  
 

• Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der 
Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige sind … 
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Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste  
und der Photographie 

KunstUrhG – KUG vom 9. Januar 1907 (kein Schreibfehler !!) 

§ 23 KUG 
 

(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau 
gestellt werden:  
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Land-schaft oder 

sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen 

die dargestellten Personen teilgenommen haben; 
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbrei-tung 

oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. 
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schau-

stellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls 
dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. 
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https://www.lda.bayern.de/de/
infoblaetter.html 
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BBBBaaaayLDA

Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) 

 
verkündet im  

 
Amtsblatt der Europäischen Union 

  
vom  

 
4. Mai 2016 
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Rechtsnatur und Struktur der DS-GVO 

 

�Rechtsnatur: Verordnung (Art. 288 AEUV) 
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Wesentliche Neuregelungen des DS-GVO 

 

� Anforderungen an die Datenverarbeitung 
 

� Sicherstellung Betroffenenrechte 
 

� Umgang mit Datenschutz-Verletzungen 
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Wesentliche Neuregelungen des DS-GVO 

 
�Anforderungen an die Datenverarbeitung 

 

� Rechtmäßigkeit 
� Transparenz 
� Sicherheit der Verarbeitung 
� Auftragsdatenverarbeitung 
� Übermittlung in Drittstaaten 
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Wesentliche Neuregelungen des DS-GVO 

 
�Anforderungen an die Datenverarbeitung 

 

� Rechtmäßigkeit 
� Transparenz 
� Sicherheit der Verarbeitung 
� Auftragsdatenverarbeitung 
� Übermittlung in Drittstaaten 
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Wesentliche Neuregelungen des DS-GVO 

�Sicherstellung Betroffenenrechte 
 
� Recht auf Auskunft 
� Recht auf Berichtigung 
� Recht auf Löschung 
� Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
� Recht auf Datenübertragbarkeit 
� Recht auf Widerspruch 
� Recht auf „nicht automatisierte Entscheidung“ 
� Recht auf Widerruf einer Einwilligung 
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Verfahren zur Sicherstellung der Betroffenenrechte 

Prozessorientierter Ansatz: 
 
Plan:  
Realisierung der Betroffenenrechte und der 
Anforderungen zu Erfüllung 
 
Do: 
Implementierung von Verfahren  zur Erfüllung 
der Betroffenenrechte 
 
Check: 
„Feuerwehrübung“ („Auskunftsprojekt BayLDA“) 

Act: 
Kontinuierliche Verbesserung 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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Wesentliche Neuregelungen des DS-GVO 

�Umgang mit Datenschutz-Verletzungen 
 
 

� Identifizierung einer Datenschutzverletzung 
 

� Meldepflicht gegenüber einer Aufsichtsbehörde 
 

� Meldepflicht gegenüber Betroffenen 
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Informationspflicht nach § 42a BDSG bei 
 
• Besonderen Arten personenbezogener Daten 
• Personenbezogene Daten von 

Berufsgeheimnisträgern 
• Personenbezogene Daten die sich auf Straftaten / 

Ordnungswidrigkeiten beziehen 
• Bank- und Kreditkartendaten 
• Bestands-/Nutzungsdaten (§15a TMG) 

� Betroffene müssen unverzüglich informiert werden 
� zusätzlich: es drohen schwerwiegende 

Beeinträchtigungen 
 
 
 

Umgang mit Datenpannen: Stand heute 

Heute Meldepflichtig: 
 
� Eingrenzung auf sehr sensible Daten 
  
� Feststellung, dass schwerwiegende 

Beeinträchtigungen  
         drohen 
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Art. 33: Meldung einer „Datenpanne“ 

„Datenpanne“ bedeutet nach DS-GVO: 
Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten 
• Muss unverzüglich, spätestens nach 72 

Stunden der Aufsichtsbehörde gemeldet 
werden 

• Ausnahme: Verletzung führt voraussichtlich 
nicht zu einem Risiko für den Betroffenen 

 
• Auftragsverarbeiter muss 

Verantwortlichen unverzüglich 
informieren 
 

• Nichtmeldung Bußgeldbewährt bis 10 
Mio. Euro / 2 % Umsatz 

 

Morgen Meldepflichtig: 
� Keine Eingrenzung auf sehr sensible Daten mehr 
� Keine Feststellung mehr, dass schwerwiegende                           

Beeinträchtigungen drohen 
� Einzige Ausnahme:  

� voraussichtlich kein Risiko 
� Was bedeutet das? Verschlüsselung? 

Bayerisches Landesamt für 
Datenschutzaufsicht 

BayLDA 

40 

Hacking 

Verlust 

Diebstahl 

Fehlversand 

Softwarefehler 

Schadcode 

Fehlentsorgung 

Vernichtung Verlust 

Sonstiges? 

Art. 33: Meldung einer „Datenpanne“ an Aufsichtsbehörde 

Beispiele für 
Meldepflicht 
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Verfahren zur Sicherstellung der Meldepflicht bei Datenschutzverletzung 

Prozessorientierter Ansatz: 
 
Plan:  
Identifizierung einer Datenschutzverletzung; 
Festlegung von Meldeweg … 
 
Do: 
Implementierung von Verfahren  zur Meldung 
von Datenschutz-Verletzungen 
 
Check: 
„Feuerwehrübung“  

Act: 
Kontinuierliche Verbesserung (incl. 
Präventivarbeit zur Verhinderung von 
Datenschutzverletzungen) 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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BAYERISCHES LANDESAMT FÜR  
DATENSCHUTZAUFSICHT 

      

Wesentliche Neuregelungen des DS-GVO 

�Rechenschaftspflicht (accountability) 

Artikel 5   
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1)   Personenbezogene Daten müssen 

a) … auf rechtmäßige Weise … („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
und Glauben, Transparenz“) 

b) … für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke … („Zweckbindung“) 
c) … auf das notwendige Maß beschränkt … („Datenminimierung“) 
d) … sachlich richtig … („Richtigkeit“) 
e) …  erforderlich …   („Speicherbegrenzung“) 
f) … angemessene Sicherheit … („Integrität und Vertraulichkeit“) 

 
(2)   Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich 

und muss dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 
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BSDG 2018   Na und ?? 

BSDG 2018   Na und ?? Plan 

Do 

Check 

Act 

Sanktionen von bis zu 20 Mio. 
EUR oder 4% des Jahresumsatzes 
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Datenschutz  

Bayerischer Landesbeauftragter  
für den Datenschutz 

(Art. 29 BayDSG) 

Bayerisches Landesamt für  
Datenschutzaufsicht 

(Art. 34 BayDSG) 

kath. Kirche Bayer. Rundfunk ev. Kirche Bayer. Landeszentrale  
für neue Medien 

Datenschutzbehörden in Bayern 
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Impressum – was ist zu beachten? 

 

Die Regierung von Mittelfranken ist bayernweit für den Vollzug des 
Telemediengesetzes - soweit es die Anbieterkennzeichnungspflicht (= 

Impressum) auf Internetseiten betrifft - zuständig.  
 

Gem. § 5 Telemediengesetz haben Diensteanbieter u.a. folgende Informationen leicht 
erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten:  
 

� Name, Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich 
die Rechtsform und den Vertretungsberechtigten … 

� Angaben zu schnellen elektronischen Kontaktaufnahme 
� soweit der Dienst zulassungspflichtig, Angabe der zuständigen Aufsichtsbehörde 
� Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, 

in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer 
� in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des 

Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c der 
Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer 
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BAYERISCHES LANDESAMT FÜR  
DATENSCHUTZAUFSICHT 

      

www.lda.bayern.de 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


